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Ernst E. Hirsch zum 80. Geburtstag 

Am 20. Januar 1982 konnte Ernst E. Hirsch, ehemaliger Vorstandsvor- 
358 	 sitzender des Instituts für Urheber- und Medienrecht und geistiger Va- 

ter des geltenden türkischen Urheberrechtsgesetzes, in seinem schönen 
Heim im Schwarzwald seinen 80. Geburtstag feiern. Träger der Ri-
chard Strauss-Medaille der GEMA, Ehrendoktor der Universität Istan-
bul, geehrt durch nicht weniger als 5 Festschriften 1, darf er der Aner- 

363 	 kennung seiner Kollegen und der Verehrung seiner Schüler gewiß 
sein, die buchstäblich um die ganze Welt verstreut sind. Rechtzeitig zu 

367 	 seinem Ehrentag liegen seine Lebenserinnerungen vor, desgleichen 
eine Monographie über die Rezeption als sozialen Prozeß, in der er 
die rechtssoziologische Bilanz seiner Erkenntnisse über die Möglich-
keit zieht, sozialen Wandel durch Übernahme fremden Rechts zu be-
wirken. Diese Erkenntnisse sind ihm nicht am Schreibtisch gekom-
men. 

Nach der Promotion bei Leo Rosenberg, Assessor-Examen «mit 
Auszeichnung» und Habilitation in Frankfurt/M. brachte ihm das 

	

374 	 Jahr 1933 aus «rassischen» Gründen den Verlust seiner Dozentenstel- 
lung und seines Richteramtes. Noch im gleichen Jahr wurde er in der 
Türkei zum ordentlichen Professor für Land- und Seehandelsrecht an 

	

376 	 der Universität Istanbul und im Jahre 1943 an der neubegründeten 
Rechtsfakultät in Ankara zum Inhaber des Lehrstuhls für Handels- 381 
recht und Rechtsphilosophie ernannt. Hier in der Türkei sah er sich 
vor die Aufgabe gestellt, im Rahmen der Umwandlung des Staates von 

	

384 	 einem orientalischen zu einem europäischen Land den dortigen 
Rechtsapparat auf die Anwendung des importierten europäischen 
Rechtsguts umzuerziehen. Der Dogmatiker des internationalen Han- 

	

386 	 dels- und Wechselrechts entdeckte unter diesen Gegebenheiten für 
sich, sozusagen von neuem, die Rechtssoziologie, die er in Ankara und 
seit seiner Rückkehr nach Deutschland an der Freien Universität Ber- 

	

389 	 lin in Forschung und Lehre als eigenständiges Universitätsfach vertre- 
ten hat. Er wurde Berater der türkischen Regierung in Gesetzgebungs-
fragen, die ihm im Jahre 1943 die Ehrenstaatsbürgerschaft verlieh, und 
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Ernst E.Hirsch'e Armagan, Ankara 1964; Berliner Festschrift für Ernst E. Hirsch, Berlin 
1968; liber amicorum Ernst E. Hirsch, Amriswil/Schweiz 1977; Ernst E. Hirsch'e Arma-
gan, Istanbul 1977. 
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verfaßte die Entwürfe zu wichtigen türkischen Wirtschaftsgesetzen, 
insbesondere zum Handelsgesetzbuch und auch zum Urheberrechtsge-
setz, das er dann später in der Schriftenreihe der UFITA (Heft 4) in 
deutscher Sprache vorstellte und kommentierte. 

1950 folgte Hirsch einer Anregung von Ernst Reuter und stellte sich 
für den Aufbau der Freien Universität Berlin zur Verfügung. Trotz sei-
nes durch die Emigrationszeit angegriffenen Gesundheitszustandes 
hat er dort während der schweren Aufbaujahre in Lehrbetrieb und 
Selbstverwaltung in vorderster Reihe gestanden. Viele Jahre stellte er 
sich der Universität sowie der Westdeutschen Rektorenkonferenz 
ehrenamtlich zur Verfügung. 1953-1955 bekleidete er das Amt des 
Rektors. Es traf ihn daher besonders hart, mit ansehen zu müssen, wie 
seine Aufbauarbeit durch die Studentenbewegung zerstört wurde. Er 
ließ sich daher, eine Art der inneren Emigration, im Jahre 1967 vorzei-
tig emeritieren und zog sich in den Schwarzwald zurück. 

Während seiner Berliner Zeit verfaßte Hirsch pädagogisch wertvolle 
und damals weit verbreitete Grundrisse und Fallsammlungen, wurde 
aber vor allem zum Wiederbegründer der deutschen Rechtssoziologie, 
der er die Anerkennung als ordnungsmäßiges Lehr- und Prüfungsfach 
in Berlin und den wissenschaftlichen Aufschwung durch Begründung 
eines Forschungsinstituts, einer Schriftenreihe sowie durch grundle-
gende eigene Veröffentlichungen und Arbeiten seiner Schüler er-
kämpfte. Weiter erwarb er sich große Verdienste durch die Förderung 
des zu Unrecht vernachlässigten Kulturrechts. Hier sei nur an einige 
seiner Arbeiten in der UFITA erinnert, nämlich: 

Über die Urheberschaft am Filmwerk, UFITA 25 (1958) S.5-21 
Urheberrecht und verwandte Rechte, UFITA 26 (1958) S.1-18 
Vorrede zu Helena Papaconstantinou: Der Schutz des ausübenden 

Künstlers, Schriftenreihe der UFITA Heft 17,1960 
Die Werkherrschaft. Ein Beitrag zur Lehre von der Natur der 

Rechte an Geisteswerken, UFITA 36 (1962) S.19-54 
Die Rechtsfolgen der Veröffentlichung oder des Erscheinens einer 

Bearbeitung auf die Rechte des Urhebers am noch nicht veröffentlich-
ten oder noch nicht erschienenen Originalwerk, UFITA 42 (1964) 
S.8-40 

Film- und Fernsehrecht als Problem der Rechtsangleichung im 
Rahmen der europäischen Integration, UFITA 42(1964) S.273-291 

Krise des internationalen Urheberrechts?, UFITA 63 (1972) S.49-66 
«Goldrausch». Zur Effizienz,  des internationalen Urheberrechts- 

schutzes, UFITA 69 (1973) S.1-45 

Veröffentlichung und Bearbeitung von Gerichtsentscheidungen, 
UFITA 70 (1974) S.360-380 

Verträge über urheberrechtliche Verwertungsrechte. Aus dem Vor-
entwurf von 1941 zu einem türkischen Urheberrechtsgesetz, UFITA 76 
(1976) S.95-140 

Weiter finden sich in der UFITA von ihm nicht weniger als 20 Re-
zensionen. 

Ein vollständiges Schrifttumsverzeichnis bis zum Jahre 1977 ist im 
liber amicorum Ernst E. Hirsch, Amriswil/Schweiz 1977, S.63-81, ent-
halten. Seither ist — trotz schwerer gesundheitlicher Behinderungen — 
Wesentliches hinzugekommen, so die interessante Monographie «Zur 
juristischen Dimension des Gewissens» (Berlin 1979) und die Samm-
lung seiner Gutachten «Türkisches Recht vor deutschen Gerichten» 
(Berlin 1981), vgl. zu letzterer die eingehende Rezension von Hilmar 
Krüger in ZVg1RWiss. 80 (1981), S. 264-268. Hirsch — schrieb sein Ber-
liner Schüler Professor Gerhard Eiselt im liber amicorum — «ist ohne 
geistige Arbeit, ohne Denken und Forschen, nicht vorstellbar». Möge 
dies noch lange so bleiben! 	 Manfred Rehbinder 


